
J, c, 

I 
12 . 

. .. '· ~,........ ... ~ ~ ..... ... . 
·: . 

§ 1: . a · · e, Sitz und Tätig eitsbereich 

( 1) Der Verein führt den " Fu ~enz ft ·ans .am.en .................. f!to ................................... ~ ....... : •• 91 ................................. -f' .. ~·········· .. •• .. •••• 

(2.> E t...:.. •· · s·· · D,.. d · T ·gk · r!l r Ildt semen ltz .m ..... t\-".91\ft ... u.- ... h ............... H .... ~H·u••u• ..... un erntrec t seme ·- ·I . eJl au ? 

·.- ......... das .... Gebi e.t ... der .... Gemein~ ... Rön.s., ......... ..J ................. ___ ~· .. ........ ~-· •••••••••••••••• ···-··· •••••••••••• ~-. 

(3) Die Errichtung von Zweigvereinen~ I ist n.icht beabsichtigL 

§ 2: Zweck 
' 

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht aufGew·inn gerichtet is~ bezweckt4 ~··u.da.s ... ß~slJJ.chtwn 
~. 2-.~ ~ ... f.~n ~!7.~?! ... ~ "!;.f!: !!}}.~ !}_~ ... m. ~ r.: ....... :1. ~ ~ J.l •.• ~.~ ~ .~S~.h R .. ~ A. 9.~ ~--, ~~ ~ Ä-.Y! ~.~ ~ .f7..~ ... ~~~ ~ .•.. 

... , ........•......•• ~··················-···············~·-· ·· ············-·· · ·············~·············· · ··~·-·········~········· k ·~·~·-~···· · ····· 

es Verein zl 
"'" .. 

. ,. ,; 

(1) ·oer \lereinszwec · soJ1 durchdse in den Abs~ 2 Wld 3 angeflihrten ideellen .d mate 'ellen 
Mittel erreieht werden. 

(2) Als ideelle Mitlei dienen5 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

. 9~ .. ?.~.+ .. ~ .. ;..s ~ .... ~~- .. ?.!!'m~ .I}~ .Q.~f.t.~ ........... ··- ......... ~ ................... ~ · ............... ... .................. .. : .. ..... ~ .............. .. ........... . .. 
anAer ngen -· "/;) .. ;;;,· r;J;~· · · ·r. ·; · · Ve·; ;,;;;x · ·ii.~~ · · ;·;;· · · · · ... · ., · · .. · · · · · .. · · · · · · · · .. · :· · · · · · · · · .. · · · .. · · · · · · · · ...... ·· · .. · .... · · · j; ''i!:; ... ;J[· .. ~;jjj; -;;;;;; ~;; .. .. 'J;j·.. ;;. ··-;;;_ ·; .................................................................... . 
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erecnsa~tle$ 20(1.2. BGBi. t . 6612002 
V~ 19$1 finden sk:h m § 5 Am 3 ( , · Abs ). § 

~*tet ·er 5}, 13 _, 2 .· Satz { Abs 1}. 13 
r.NEJ:flet' 15 ' 2 ' § 15 3 eJSter satz . 

............. t 6 Abs 1, § 9 . . . 1 Sat%.. § 9 3 
~ 7~ § 9 8 ers · Satz. 11 · · 3 ·. r Sat:L § 1·1 1 

· iter Satz .. § 15 .Abs 1 · . . . Satz). 

~ - - - - - .r_ -· - -- , ... ··._ 

,A 



... 

.. 
.• ' 

. 

[ -
i 

- .. 

•, ' 

:!f 

-

' .. 

(3) Die erforderlichen materiellen l\fittel soll · n aufgebracht werden durch6 

r > 

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge · .. · · . 

hc· >) §~~ ~~~-~ ·; ~-§~·rol;I~~~~ ~-;.~!-~~-;E~· ··zuwena·ü n gen·· ·· · · · .. · · · · · ...... ·--·:· · · · ..... · .. · ......... ; ~ -
··- •••-····-··········~···········~···-·~•-•P•••••••••••t•••••••••••••••···~··········~········~········~·--·~••••••···~·~·····~·~······~~···· 

d) c 
~~············~··············-·~·--~···~···~··········~·~·~·~··········-················~····················~···-··············~· - ······ft····· 

' . 

e) r. . ? !, 

·········· · -···~·········9~···-~·······················~·······················-··················-···-····················-~··········~······-

§ 4· · rten der Mit ied.~baft · 

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche:J außerordentliche und 
Ehrenmitglieder. . 

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. 
Außerordentliche . · itglieder sind solche die die V ereinstätigk . it vor allem durch · Zahlung 
eines erhöhten Mitgliedsbeitrags tOrdem . . Ehrenmitglieder sind Personen. di · hiezu wegen 

~ , besonderer Verdienste um ·den Verein ernannt werden. 

J) Ein ~echsel vom ordentlic~en in den außeror~~~tlichen ~tg~ederst:md ~aru: ab 
jErretchung des 60. LebetlSJahres .erfolgen. Be1 JUngererl ~fitgliedetlltst em \\echsel 
!tlur tl'Üt Zustinunung d~s \l'orstandes möglich 

. § 5: rwer· ·. er . tgli .· scbaft 

(1} M.. l"ed d. ·· V · · k.... all ·h · .. · h· · P · ..1.: 1 16 Jahre . · ttg 1 er es ~. 1ns _ onnen . e p ys1sc en ersonen. we ................................................... . 

······ · ·····················~·················~·······~················-········~·······-·················~·--·····~········~···········~····· 

. - ..... ~ .... -
. •• a tlo .. M • ,a. ... llo • 4o .... • • • + tt 411' ,_ ... 'P' ._ 11' 11 '9' ... lll. •. •. e tt • • • A ... « lf. e • .., • _._ • -•• .. -, ~ ·~· ._ • •. • • . - & ._ • • ._....._. •"' "'. ~ 9 • ~ * • * .. W ,.,_ • .. • • .. • •• • • • • ~ !'t 1t • .-. ~ a e ... -.. .._ • • • • •- • • • "t"' rt M .... a ... e a • ~ 

sowie juristische Personen und rec . tsfahig P rsonengesellschaften werd n. . 

·(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordenlieben ~tgliede , tscbeidet der 
Vorst.and. Di Aufnahme k.ann ohne Angabe von Gnl.nden ve ei crt.werden.. 

(3J Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt dje vorläufige Aufnahme von ordentlichen und 
~ .. außerordentlichen .i. :· ·•. gliedern durc.h die Vereinsgründer, im. FalJ . -. ·n · bereits b · teilten 

Vorstands -durch diesen. Diese · itgl.iedschaft wird erst mit E.ntste ung des Vereins 
wirksam. Wird ei. Vorstand ~rst nach Entstehung de.s Vereins bestellt,. erfolgt auch · .i -
(d fi.nitive) Aufnahme ordentlicher und außerordenlieber Mitglieder bis dahin dmch· die & 

Gründer des Vereins.. , 

(4) Die .Ernenn ng zum Ehrenm.itglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die 
Generalversammlung. 

( 

(l) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen P-ersonen und rechtsfah.igen 
Personen _ es -llscbaften dur-ch Verlust der Rechtspersönlich eit, durch freiwill.gen. Austritt 
und durch AtLc;sc.hluss. · 

{ 
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(2) De··r Attstn·t-t k·'ltln nur JOW~--!t.~ei . rler :rahre shaury tversammlunn - er· r.otge:n 
. l . . ~~~~- • • ~ •• ~ ••••••• ~ ••• J~.~ •••••••••••• ~.~···~· ~~ -- ~ -·-····~·······~·····~···~··· Ji ·. - -' • 

Er muss <lern Vttrstand n1indestens ... l ....... ....... ro ..... ~1on~tl~ vorher schriftlich mitgeteilt 
\VCrd ~n. Erfolgt die /\nzeige ·etspätet, so 'ist sie erst ' "itin1 nä-chsten Austrittstermin 
wir~sam~ Fur die Rc."Clltzcitigkeit ist das Datum der Postaufgabe m-aßgeblich 

(3) Der Vorstand kann ein ~·titglied ausschJießcnt \\'enn diesestrotzzweimaliger schriftlic -er 
Mahnun.g unter Sctzutlg ein.er angemessene 1 Nachfrist länger als secbs onate n1it der 
Zahlu·a~g der Miteliedsb-·1träge in1 J{ückstand ist Die Verpflichtung zur Zahlung d· r ßilrg 
gc\vordenen Mitgliedsb~itri'ge bleibt hicvon unberührt. · 

-'l 

(4) f)er A.ussci1luss eines l\1itghcds aus dent crcin kann vorn Vorstand auch \Vegeil grobct 
Verletzung anderer lv1itglicdsp-flichten und \vegen unehrenhafte-n Verhaltens 'erfügt 
\Vcrden. -

(5} [)ie Aberkennung der l:.hrcnn1itghedschaft kann aus den im Abs .. 4 genannten Gründen 
'" von der Generalversatnn1lung über Antrag d~~ Vorstands bescl1lossen w rden. 

( 

§ 7. -~ : ~ ,-.h· e und l)flicl.lt.en der · .itglicder 

( ) _:Die JY!itglieder sind berecht,igt, an allen VerdflStaltungen des Vereins teilzunehmen u11d 
die EinriebtUngen des Vereins zu b ansprucben .. Das Stinm1recht in der 
Generalversanunlung so\vie das aktive \\lahh·ec4t steht allen 1\1itgliedetn zu. Das 
passive Wahlrecht steht tlllr <le-n or<lentlicl1en tmd <letl Ehretnnitgliedem zu. 

L (2) Jedes hiitglicd ist berechti __ t~ ~o~n Vorstand die At~folgu!l · ~ gr S _ · ;e -zu_yerlau 11. 

(3) Mindestens ein Zehntel der ~fitglieder .kann vom Vorstand die Einbentfung einer 
Generalversan1mlun~ verlangen. 

-

(4) Die Mi~glie-der sind in jeder (reneralvers.artlJlllung vom ·vorstand übe die Tätigkeit und 
_/ finanzielle Gebarung des Verei11s zu infom1ier n. \Venn tnin estens ein Zehntel der 

(itgJieder dies unter Angabe von Gründe.n verlangt., bat der Vorstand den betreffenden 
--itgl"ed~ eine solche ln dnnation auch sonst binnen vier Woch n zu geben. 

(5) Die Mitglieder sind von1 Vorstand über den gepruften Rechnungsabschluss 
(RechnWlgslegung) zu infon11iererL Cieschiebt dies in der Generalversam nlung, sind di 
Rechnungsprüfer einzubinden. 

(6) Die~ itglieder sind verpflichtet. dje Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, \\·odurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden 

( könnt .. Sie l1aben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgan : zu chten. 
Die ordentlichen und auße~rordcntJichen itglieder sind zur panktr.c en Zahlung der 
Beitrit-tsgebühr und der l\1itg1iedsbeiträge in der von ~er GeneralversallUJllung 
beschlossenen 1-lö·he vc1pflichtet. 

< § 8: Vereiitso•·gane 

---- -------·· '-- ··-
· Q> zß 31. Ou.l~ber jeden Jahr (:·s. ' ' 

' ·~ 
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Organe des Vereins sind die Gencralversamm.Jung (§§ 9 und 10)~ der Vorstand(§§ J 1 bis 13), 
.) . olol ,. • ' . ., ' 

die Reclmungs.prüfer (§ J 4) und das Sc.hi.edsgericbt (§ 15). ·· · ·· ·· · 
-( 

§ 9: Generalversainitlltlltg 

(I) Die Generalversantnllung ist die nMitglicderversan1n1lungh int Sinne des Vereinsgesetzes 
2002. Eine ordentliche (Jcneralvcrsammlung findctu) .. inJ..\~X'.hA.~n){Qn.:.2 .. .MOJlP. • 
alljährlich nach dem Funken statt. -

(2) ~Eine· außerordentliche (icncra.l versan1mlung findet auf 
) 

a.. J3esch)uss ·dcs v'orstancis oder d·er ord-e-ntlichen Genel"alYersarrunlung~ 
b. sehr1ftlieben Antrag V<)n n1indestens eincn1 Zehntel der Mitglieder, 
t~ . Verlan.gen der Rcc.hnungspriifer .(§ 2.1 Abs .. 5 erster Satz Ver-einsG) 
d.. Beschluss d'e.r/eincs RechnungsprÜfer/~ (§ 21 Abs. 5 Z\veiter Satz Ver · ins.G, § 11 Abs. 2 

dritter Satz dieser Statuten)l 
e.. Beschlu~s eittcs gerichtlich be..5tellten Kurd.tors (§ J I Abs. 2 letzter Satz. dieser Statuten) 

binnen ~ier Wocben statt. . 

(3) Sowohl zu · detl' ordentlichen \vle aucb zu d ·n außerordetltlichcn Generalversam.mJun en 
) 

sind alle ~itglieder n1indes·tcns Z\~ei \Vochen vor dcnt Termin scbriftJ~ch, mitt ls Telefax 
oderperE-Mail ('an die vont Mitulied den1 Verein bekanntgegebetle Fax-Nummer od E-

0 

Maii-Adresse) einzuladen_ l)iu Anberaun1ung der Genera)\'ersarnntlung bat unter Angabe 
---./ 

der 'f~gesordllWlg .. zu eriol,.:en. Die Eu~b~ru ·un y erfo! . t d:w:~b - d~n V : ~d ( bs_. 1 -~d 
Abs. 2 lit a - ·c)1 urcb d.ie/einen ReeJm·. gsj>rü-fer (Abs. 2 Ii d oder durcl) einen 
gerichtlieb ~stellten Kurator (Abs. 2 lit e) .. 

(4) A.nträge zur Generalversamn1lung si.nd mindestens drei Tage vor dem Tennin der 
Gene a.~ersammlurig bein1 Vorstand chriftJicb, tnittcls Tel: fax oder per E-Mail 
einzurei hen.-

L 

(5) Gülti e~ Bes-chlüsse - ausgenornmen solche über einen Antrag auf Einberufung iner 
außerordentlichen Generalverstuntttlung- können nur zur Tagesordnung g,efasst werden .. 

(6) Bei der Generalversan1nuung sn1d alle wfitglieder teili1aluneberechtigt und 
stimn1berechtigt. Jedes Mitglied bat eiJte Stimnt ·. Die 
Übertr€1gung des Stinlntrec:hts auf c1n anderes MitgliC(.I im Wege ·einer schriftlichen 
Bevollmächtigung ·ist ztdässig .. 

(7) Die Generalversattutllung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen'" 
beschlussfähi2~ ...... 

(8) Die Wahlen und die Bcs~hlussfassungcn inL der Generalversammlung erfolgen m der 
Regel nut eiDfachcr ilchrheit der abgegebenen gültigell Stimmen.. Besc: Jüsse, mit denen 

, das Statut des V crcins geändert oder der; Verein ·aufgelöst ~ erden soll bedürfen je4<>ch 
einer qualifizi.erten Me,hrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gü~tigen Stinnncn .. 

,.. ·:a'; ~ " ... . . a~•-w-.· ...._. -----

'r. zB jährfteh .. a le ~1 (.)dc1· at1 · \{ter J\-.m.-re (abgestlrrm4 auf · ,e?!l Funkti~ d~ Vorstands nach § 11 Abs 3). Das "" 
Veteinst;es~ \'er1angl. dass eioo M&t!~lietl~r\'t~rF,..~ng Zll'tutdes• . vier J - 'C ejn rufen YNd. 

4 . 
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(9) Den_ '(on>itz in . der (jcncralvers;nnnllung fuhrt der/die ()brnann!Obfrau, in dessen/deren 
\'erhinderung sein/c'-ihnc Stellvct1retcr/in Wenn auch die ·.eJr verhindert ist, so rulut das 
an Jahren älteste an\vesende \J orstandsn1itgl ied der) Vorsiiz·. :. · · 

( 

lu 

§ 10: Aufgabetl der Gct1eralversan1mlung 

Der Gcneralversan1nuung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
1) 

Beschl~sfassung über den \' oranschlag; 
Entgegennahn1e . und (icnelunigung de. Rechen.schaftsberic;hts und des 
Rcclulungsabschlusscs unter F,inbindung der R~chnungsprüfer; 
\Vahl und Enthebung der ~11tglie.der de·· Vorst~nds und der Rechnungsprüfer;
Gcnehmigung von Rechtsgeschäften Z\Vischen ·Rechnungsprüfern und erein; 
. ::ntlastung des \lorstanils; _ 
Festsetzung der l-IÖhc der lieitrittsgebühr und der Mitglit~sbeiträge für ordentliche und 
fur außerordentli(:he Nfitglieder; 

g) Verleihung und Aberkennung der Ebrcnmitgliedsc.baft.; 
h) Beschlussfassung über Statutenän~erung · n und die frei\\'jllige Auflösung des Vereins· 
i) Beratung'u.nd Beschlussfassung übet sonstige auf der Tagesordnung stehen-d · I• ragen. · 

§ 11: orstantl 

, { 1) Der Vt)rstand besteht aus sechs 1\·litgliedem! und Z\Var aus Obmann/Obfrau Wld 
Stell ~ rtte-terlin _ Sl:iu·iJllf hrer/in _und SteUvcrt~ '"tcr/in~ __ .__. _ · · rlm 

~o<..: \,7:,.: - - - " - ~ .. . ll - , -- "---"'-- - - - ~ 

·' ' I 

J Stellve:rtret r/tn - . 

(2) Der Vorstand \\1 ir J .·von der Generalvc.rsan1mluug gewählt.. De.r Vorstand hat bei 
Auss beiden eines ge\Vä.hltcn Mitg1ieds da<; Recht, mt seine Stelle ein anderes .ählbares 
Mitglie;4 z.u kooptieren, \vozu die nachträgliche {ienehnligung in der r1ächstfolgenden 
Genera · ersainrnlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand olme SelbstergänZung durch 
Koopti'1ftlng überhaupt oder auf unvorhcrsehba.r lang · Zeit aus~ so ist jeder 
Rechnungsprüfer verpflich - et~ tu1verziiglich eine außerordentliche Generalversatnmlung 
zun1 Zweck der euwahl eines Vorsta ds einzuberufen. Sollten auch die J{ecbnungsprüfer 
handlurtgsuntalti.g sein. hat jedes ordentlicl.te Mitglied, das die . · ·Otsituation erkennt, 

\ 
unverzüglich die Bestellung eines Kurators bcin1 zuständigen Gericht zu beantragett der 
un1gehend eine auJkrordend1che Gen ,ralversarnmlung einzuberufen lt t. 

(3) 'Die Funkti . · ,·- .riod des Vorstand' ..... u ... u ...... J . ; Wiederwahl ist möglich. 
Jt~c Funk,tiot'l in1 \ 1 orstand ist persönlich auszuQben.. · 

(. 

(4) ·oer Vorstand \vird ·vont ()bmann/von der Obfrn.u, I?-ci erb.inderung von 
scinentlseiner/ibren1lillrcr .. "'tcllvertreter/in, schrifllicb oder mOndlieh einberufe11 .. Ist uch 

r '\ 

dieselr auf unvorhcrsehbar lange Zeit verl1indcr1 darf jedes sons ige Vorstandsmitgli 
den Vorstand einberufen. 

> 
J ' 

J (5) Der Vorstand 1st bcsthlussfaf1ig, Vlcnn alle seine J\1itglieder ei"'gcladen \vurden und 
nundestens die l·lälftc v()n ihnen an\\r'esend ist. 

:' Das Y~eirn;.geJetz verta Jgt, da~s d~1s t F..:ttvngsorgan des Vereins s rniodeslens z ; · naU'JrlidK:O Pe1$onen steht , 
2 28 zwe4 oder vter Jahr~ (abqest n nt ~f den Abs-tand~ OTd · '.Iid ~ Genera.h.'ers.arrm1uogen nadl § 9 bs 1). 
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(6) Der Vorstand .fasst seine l3eschlüss·e mit einfacher Stinunerutlebrheit; be1 
Stinlntengle.ichheit,gibt-die Stin1n1e'dcs/der Vorsitzenden den ·Ausschla . 
\ ~ 

- 0 

(7) Den Vorsitz fübrt der/die fJbplann/()bfraut bei · ·erhinderung seinlelihr/e Stell ertreter/in. 
·Jst auch diese/r verhindert~ obliegt der Vorsitz den1 an Jahren ält sten anwesenden 
·vorstandsmitglie.d oder jenen1 \ 'orstandsn1itglied, das die übrigen Vorsandsmitglieder 
.mehrheitlich dazu be.st.in1n1en. 

' 

(8) Außer. durch den ~rod und Ablauf der Funktionsperiode (i~bs. 3) erlischt die Funktion 
eines. · 'orstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und l~ücktritt (Abs~ 10) . 

~-

(9) Die (ienerdlversanlmlung kann jederzeit den gesan1ten v·orstand oder ein:t..el.ne seiner 
Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt niit fic5tellung des neuen Vorstand~ bzw 
Vorstands1nitglieds in .KJaft . 

-( 1 0) Die Vorstandr,;tnitglieder künnen jedcrt;eit schriftlic.h ihren Rüc ctritt erklären. Die 
Rücktrittser .. lärung ist an den Vorstand, in1 I~ alle d :.s Rücktritts des g mten Vorstands 

' 

· an die G ner~dversatnn1lung zu richten. Der Rück.tritt \Vird e~1 n1it Wah.l bzw Kooptierung 
. ~ 

(Abs .. 2) ·eine.li Nachfolgers \Virksam .. - · 

J)em Vorstand opliegt di · I , itung de .: Vereit1s. Er ist das ,,L.citun~c;organ·~ im Sinne de.,«; 
·: _, . Vereinsgesetzes. 2( 2. 'lhn1 kouunen aUeAuf aben zu, di nicht durch _. ., . tu __ n_ i .. em --~ 
~~- ~ anderet1"\~ere- .-sorgail zu ' C! \Vie~en SUld. IIl seirie~ w--rkungi!Xreieit fall .n ins- - dere 
-~ , folgende Angelegenheiten: 

{1) Einrichtung eines deJt Anl()r<lerungett des Vereins entsprechetlden Rechnungswesens mit 
laufender , AufZeiclmung der Einnahmen/ Ausgaben und Führung eines 
Vennög nsverzeiclwisscs als Mindcstecfordentis; 

(2) Erstell tr des Ja.hres voranschlags, des J{echenscl aftsberichts 1nd des 
I{ echnungsabsc lll usses; 

(3) Vorberei l.Ulß und Einberufung der Generalversamnlluug in den Fällen des 9 Abs. 1 und 
Abs. 2 Jit a -- c dieser Statuten; 

(4) Information der Vercinsn1itgJie(ier über die Vereinstätigkeit, die V rein .:gebarung und den 
\ eprüften Rechrlungsabschiuss~ 

(5) Venvalhlllß des \ 'ereinsverrnögcr s: ' 
(6) Aufnalutle Utld Au.~~"chl1ss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedem; 
(7) Aufnahme und Kündigung von 1\ngestellten des '\'ereins~ 

§ . 3: Besondere ObJi geitllc·itetl einzelner , orstand .. · 'itglieder 

(1) Der/die Obn1ann/Obfrau tlih11 die laufenden Geschäfte des VereiJlS. Der/dt-e 
. ( 0 

Schriftführer/ iituntcrstüt(.t den/die ()bm nn!Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäft:e. 

(2) r/die Obman _. ObfrAu vertritt den · in . außen.. Schrifttic - A. _ ~ · . · · . 
~_ .. - s bedürfen zu ihrer Gültigkeit d r Un ers .. hriften desld ·r ·. bmannstob· 

Scllrifttlibrerslder S· hriftftihreriJt.~ in . ldangele · · nhei ( ~ . .~~ .......... 
} 

\ 
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Dis : ionet~) (des/der Obn1anns/Obfrau. lmd des K . · i rsld · Rechtsgeschäfte 
u ' ... ..,) 

zwischen Vorstandsn1itglicdern und Verein bedü.rfen der Z -stirnn1ung eines and · . n 
· Vorstandsmitg.fieds~ · .. · · ... ·:. · 

(3) Rechts · ·. . . ftliche Bevollntächtigungen, den Verein nach auß n zu 
ibn :zu zeichnen,. können ausschließlieb von den in Abs. 2 genannten · 
erteilt werden. 

(4) Bei Gefahr in1 \ 1crzug ist der/die Obrnann/Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, 
die in den Wirkungsbereich der (1eneral\~crsamnllullg -oder des Vorstands fall , unter 
eigeQer Verant\VOI1ung selbständig Anordnungen zu treffen; im lnnen ''erhältnis bedürfen 
diese jedoch der nachträglichen (jenelunigung durch das zuständige Ver insor:gan. 

(5) Der/die ()bJnann/ Obfrau füh•t den Vorsitz in der Cieneralvcrsan1n1lung u11d im Vorstand. 

(6) Der/die Schriftfuhrer/ in führt die P.rotokoiJe der Generalversammlung und des Vorstands. 

(7) _Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgen1äße G ldgebarung des Vereins verantwortlich. 

(8) Im Fall-_5: «r Verhind~nu1g treten an die Stelle '~ . · . · Ob 6 
. .. MIT 

.___ ..... .,.· riftfiihtelslder Schriftführerio oder des Kassi rs/der Kassierin i .. e S . .lv1eJD1eter 
~ 

§ I : Recbnungspriifet .. 

{ l) Z\vei Reclul~nJ!,Sptü.fer 'A'pn.!en _vo~ _Eer r' f "- · _ . · au ,,._ - · 13 
· -'!---

~· hX(~J.~. :.u Jahren gew··htt.-Vt'iedet rabl ist möglich. Die R . hnungsprü~ r dürfl .- einetn 
Organ - n1it ..-\u --nahnle der Genera1versanun1ung - angehör n, dessen Tätigkeit 
Gegenstand der Prüfung ist 

(2) Den Reobnungsptiiiem obliegt die laufende Geschäftskont.rolle sowie die Prüfung ·der 
f'Zinanzg~baru11g des \'ereins in1 Hinblick auf die Ordnungs-mäßigkeit der 
Rechnungslegung und die statutengemäße 'e.rwendtmg der Mittel. D r Vorstand hat n 
Rechnungsprüfenl die erforderlichen Unt.eTiagen vorzulegen -und die erford ·lieb n 
Auskünfte Zlt erteilen. [Jie Rechnungs rüfer haben dem Vorstand über das Erge nis der 
Prüfung zu bertchtcn. 

\ 

(3) Rechtsgeschäfte Z\Vischen .R.et;hllungspliifem und Verein bedürfet;t der Genehm.gung 
durch die Gcneralversan1n1lung. Int Übrigen gelten für die Reehnungsprufer d·e
Bestirnn1ungen des § 11 Abs. 8 bis I 0 sinngen1äß4 

§ 15: Scltiedsge·richt 

' 

(I) Zur Scblic;btung von allen aus den1 -Vcreinsverhältnis entstehenden Strei igkeiten ist das 
vereinsinterne Scble:qsge-richt berufen. Es ist eine t,Scblichtungseinrichtung4~ im S·inne des 
VereirL~gesetzes 2002 und kein Schied .. 'erlebt nat"h den§§ 577 ffZPO. 

(2) Das Schiedsgeri ~ht setzt si · h aus drei ord ntlichcn \ 'ereinsn1itgliedem zusamnten~ ·Es 
\Vird derart gebildet, dass e in Streitteil d .. n1 Vorstand ein MitgJieq als Schiedsrichter 

-------.~~-----~-· ' "··· \J; 

. ''J .28 zVt.fel oder \16 Jahrf:!' (~~sttrnmt a f dt.-fl Ab$1and Z\r\tsthen orden -~chen GeneraNt.~saf'1'1fnlungen nach § 9 Abs 1). 
. '-

·. 
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s~hriftlich nan1haft n1acht. ()her Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen 
mach! der · anlere Streitteil ü1nerbalb von .14 . Tage:~ .seinerseits ein Mitglle4 des 
SchiOOsgeficht.s narnhaft.. Nach Verständigung durch den· ·vorstand innerhalb von sieben 
Tagen wäh en ie nanll1aft "getnachten Scbiedsrich.tcr binnen weit rer 14 Tage ein drittes 
ord~ntliches ~titgl ied zuntlzur Vorsitzend- n des Schiedsgerichts. Bei Stimn1engleichbeit 
.cntscbeiget unter den Vorgeschlagenen das I..os. Die ·f.itglieder des Sc iedsgericbts 
dürfen keinen1 (>rgan ~ n11t t\usna.hine der Generalversammlung - angehören, dessen 
Tätigkeit (}egenstand <I ·7r Streitigkeit ist · 

(3) Das Schiedsgericht fällt setne Entschei~ung Ik~ch Ge\väbrung beiderseitigen Gehörs bei 
1 An\~senJ1eit aller seiner fv1itglieder mit einfacher Stimn1enmehrh it Es entscheidet nacb 

bestem \Vi. senund Gc\vissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig,. 

'r 

§ 16: l'"'rci\\rillige ,\ußösu.ng tl-es 'ereins 

)(1) Die frei\viJlige Auflösung des ,\ 1ereins kann nu~ in einer Generalvers· mmlung und nur mit 
"" Zwei(jritteln1ebtbeit d···r abgegebenen gültigen S irnmen beschlossen werden .. 

(2) Diese Genera1"~ersan1n1lung hat auc~h- sofern Vereinsvermögen orbanden ist- über die 

.. 

' 

Ab\vicklurig zu bescl1ließen. Insbesondere bat sie einen Abwickler zu berufen und 
Beschlu .·· ,~darübe.r zu fassen,. \Vcm dieser das nach Abdeckung der Passiven· verbleib . de 
Vereinsvennögen zu üb·· rtragen hat. Dieses Ven11ögen14 ~on~ so eit dies m ~-glich und 
erlapbt ist, einer ()rganisa.tion zufallen, die gleiche od-er ähnliche Zwec e wie dieser 
Verein verfolgt, sonst z'A,.e.cken der Sozialb11fe .. 

' I.... ' 

____ ... - _.__;_,.--.. -- ... -~*' 
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----------~-··------
~.t Das Ve:ninsge<-~tz JJtss·t a\;Jch etne Besttonung :t u .. ~ verlileibcndes Veteiosvennögen s . an ditl· Mi1gtieder verte~ · 

rden sat.. t.~ den Vert der .on diesen getcisl ten Einlagen , · ·· · ubers-teigt ln ~etn Fatl bmucht es eine zusätz1icha 
Angabe. was A'alt darüber""nt.naus ve-tt:M:!il>F.!ndem Ve:ff K}g~ ges~ s . ~ 
r 
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